
 

Das Österreichische Hilfswerk für Taubblinde und hochgradig Hör- und Sehbehinderte 

(ÖHTB) fördert und betreut Menschen mit Behinderung in allen Lebenslagen, im persönlichen 

Umfeld, in der eigenen Wohnung und natürlich auch in Wohngemeinschaften. Die Schaffung 

von barrierefreien Wohn- und Arbeitsplätzen ist uns eine Verpflichtung. 

Das ÖHTB ist ein wichtiger Partner der Stadt Wien/ Fonds Soziales Wien im Bereich Wohnen 

und Arbeiten, Frühförderung und maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von 

gesetzlichen Grundlagen, innovativen Ideen und barrierefreien Angeboten für Menschen mit 

Behinderung und ihren Familien beteiligt. Dazu zählt, dass Taubblindheit am 21.10.2010 durch 

den österreichischen Nationalrat als Behinderung eigener Art anerkannt wurde. 

Betreuungsangebote des ÖHTB, die sich an der unabhängigen Lebensführung und den 

Möglichkeiten der Teilhabe orientieren, sind in den letzten Jahren ausdifferenziert worden. 

Strukturen der Mitbestimmung durch den Aufbau einer Interessensvertretung der 

Bewohner*innen und Kund*innen eingerichtet worden. 

Ausgebaut wurde ebenfalls das Betreuungsangebot für unsere älteren Bewohner*innen, die 

das klassische Pensionsalter erreicht haben. Für eine Veränderung der entsprechenden 

Gesetzesgrundlage setzt sich das ÖHTB ebenso ein wie auch für die Einrichtung einer 

konkreten Taubblindenassistenz. 

Die Förderung und Betreuung taubblinder Menschen im ÖHTB umfasst: 

• die Frühbetreuung und -förderung, die den betroffenen Familien dabei hilft, die 

Behinderung ihrer Kinder zu verstehen und auf sie einzugehen. 

• das Schaffen einer Wohn- und Lebensumgebung, in der es möglich ist, sich trotz des 

Fehlens optischer und akustischer Wahrnehmungen ungefährdet und möglichst frei zu 

entfalten. 

• Angebote von Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten, die auf eine sinngebende 

und persönlichkeitsfördernde Gestaltung des Alltags ausgerichtet sind. 

• ein Angebot an Freizeitmöglichkeiten, die Kreativität, Lebensfreude und den Kontakt 

mit anderen zum Ziel haben. 

• die Beratung und Betreuung von Menschen, die an altersbedingter Taubblindheit 

leiden. 


